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Wofür steht der steuerliche Querverbund? 

Durch den steuerlichen Querverbund ist es Stadtwerken 

oder sonstigen kommunalen Unternehmen möglich, die 

Verluste aus defizitärer mit gewinnträchtigen Tätigkeiten zu 

verrechnen bzw. zusammenzufassen. Ohne diese steuer-

wirksame Zusammenfassung unterlägen Überschüsse der 

Besteuerung und bei Dauerverlusttätigkeiten würden steu-

erliche Verlustvorträge angesammelt werden. Ohne Quer-

verbund müssten die defizitären Aufgaben aus versteuerten 

Gewinnen oder sonstigen Einnahmen der Kommunen ge-

deckt werden. Der Querverbund ermöglicht in gewisser Hin-

sicht eine Quersubventionierung. Bspw. können dauerdefi-

zitäre Bäderbetriebe mit gewinnträchtigen Versorgungsbe-

trieben zusammengefasst werden, wenn zwischen Ihnen 

nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objek-

tiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Ver-

flechtung von einigem Gewicht besteht (§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 2 

KStG). 

 

In jedem Fall ist für eine zulässige Zusammenfassung von 

einer erforderlichen Wirtschaftlichkeit als wirtschaftlichere 

und nachhaltigere Alternative zur konventionellen Wärme-

versorgung auszugehen. 

In dem Entwurf des BMF-Schreibens werden in Abhängig-

keit der genutzten Technologie unterschiedliche Anforde-

rungen an die Gewichtigkeit der technisch-wirtschaftlichen 

Verflechtung gestellt, welche nachfolgend kurz beschrieben 

werden sollen: 

Zusammenfassung mittels hybrider Photovoltaikanlage 

Eine hybride Photovoltaikanlage als Kombination von Pho-

tovoltaik und Solarthermie vereint die Strom- und Wärmeer-

zeugung. Es wird gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt, 

mit der Wärme wird der Bad-BgA beheizt, der Strom wird im 

Energieversorgungs-BgA des zusammengefassten BgA ge-

handelt. 

Gemäß dem Entwurf des Anwendungsschreibens kann die 

hybride Photovoltaikanlage eine enge wechselseitige tech-

nisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht un-

ter folgenden Voraussetzungen begründen:  

 

Sehr geehrte Mandantinnen,       

sehr geehrte Mandanten,                                     

sehr geehrte Fachinteressierte, 

 
das BMF stellt sich der Weiterentwicklung des 

steuerlichen Querverbundes mit Bädern. Bisher 

waren rechtssichere Gestaltungen nur mit einem 

konventionellen BHKW - auf Grundlage des BMF-

Schreibens vom 11. Mai 2016 - möglich.  

 

In dem neuen Entwurf öffnet sich das BMF neuen 

Technologien. Insbesondere werden eine hybride 

Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe oder ein 

Fernwärmenetz als grundsätzlich geeignet ange-

sehen, im Einzelfall die Zusammenfassung eines 

Bad-BgA mit einem Versorgungs-BgA zu begrün-

den. 

 

Als Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesell-

schaft, die sich auf die Kommunalwirtschaft spezi-

alisiert hat, möchten wir diese Gelegenheit nut-

zen, um Sie in diesem GPP-Blickpunkt über die 

Thematik zu informieren.  

 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lek-

türe und hoffen, Ihnen hiermit eine übersichtliche 

Zusammenfassung zu verschaffen. 

 

 

 

Bremen, 16. Dezember 2024 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Entwurf eines Anwendungsschreibens des 

BMF zur klimaneutralen Weiterentwicklung 

des Bäder-Querverbundes 
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• Aus Sicht des Bad-BgA: wenn die hybride Photo-

voltaikanlage die erzeugte Wärme vollständig an 

das Bad abgibt und hierdurch mindestens 10 % 

des rechnerischen Gesamtwärmebedarfes des Ba-

des abgedeckt wird; 

• Aus Sicht des Energieversorgungs-BgA: bei einer 

elektrisch installierten Leistung der hybriden Pho-

tovoltaikanlage von mindestens 50 kW. 

Zusammenfassung mittels Wärmepumpe 

Eine Wärmepumpe überträgt unter Anwendung elektrischer 

Arbeit thermische Energie als Nutzwärme aus einem Reser-

voir mit niedrigerer Temperatur in ein zu beheizendes Sys-

tem mit höherer Temperatur. Das zu beheizende System ist 

der Bad-BgA. Der zusammengefasste BgA umfasst auch ei-

nen Strom-Netzbetrieb. Zur Aufrechterhaltung der Netzsta-

bilität kann die Zu- und Abschaltung der Wärmepumpe 

durch den Netzbetreiber mittels regulierender Zugriffsrechte 

dienen. Somit leistet die Wärmepumpe einen Beitrag zur 

Abdeckung des thermischen Grundlastbedarfs des Bades 

als auch zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität. 

 

Die Gewichtigkeit im Sinne des Querverbundes ist gemäß 

dem Entwurf als erfüllt anzusehen: 

• Aus Sicht des Bad-BgA: wenn die Wärmepumpe 

die erzeugte Wärme vollständig an das Bad abgibt 

und hierdurch mindestens 33,33 % des rechneri-

schen Gesamtwärmebedarfes des Bades abge-

deckt wird; 

• Aus Sicht des Netzbetriebs-BgA: bei einer 

elektrisch installierten Leistung der Wärmepumpe 

von mindesten 50 kW. 

Zusammenfassung mittels Einbindung in ein Fernwär-

menetz 

Die Einbindung eines Bades ermöglicht die an den Lastver-

hältnissen des Fernwärmenetzes orientierte Zu- und Ab-

schaltung einer Wärmelastaufnahme des Bades mittels re-

gulierender Zugriffsrechte des Fernwärmeversorgers. 

 

Die Gewichtigkeit ist als erfüllt anzusehen: 

• Aus Sicht des Bad-BgA: wenn mittels der Fernwär-

meversorgung mindestens 80 % des rechnerischen 

Gesamtwärmebedarfs des Bades abgedeckt wird; 

• Aus Sicht des Fernwärmeversorgungs-BgA: wenn 

das Bad über ein Wasservolumen von mindestens 

1.000 Kubikmeter verfügt. 

 

Und was ist mit der Kettenzusammenfassung? 

In seinem am 21. November 2024 veröffentlichten Urteil 

(V R 43/21) hat der BFH explizit im Widerspruch zum beste-

henden BMF-Schreiben die Zulässigkeit von Kettenzusam-

menfassungen verneint. Nach Ansicht der obersten Finanz-

richter können BgA mittels einer technisch-wirtschaftlichen 

Verflechtung nur noch dann zusammengefasst werden, 

wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 Satz 1 KStG zwi-

schen allen BgA vorliegen, die Bestandteile des derart zu-

sammengefassten BgA werden sollen (siehe hierzu den 

GPP-Blickpunkt vom 27. November 2024).  

 

Im Widerspruch zur BFH-Entscheidung geht der Entwurf ei-

nes Anwendungsschreibens von der möglichen Zusammen-

fassung des Energieversorgungs-BgA, des Netzbetriebs-

BgA und des Fernwärmeversorgungs-BgA zu einem zu-

sammengefassten BgA aus. Von einer steuerlichen Aner-

kennung ist auszugehen, wenn der Umsatz des jeweiligen 

BgA mindestens 10 % des Gesamtumsatzes des zusam-

mengefassten BgA beträgt. Es bleibt abzuwarten, ob die Fi-

nanzverwaltung diese Rechtsansicht künftig aufrechterhält. 

Ausblick 

Grundsätzlich ist das zu erwartende BMF-Schreiben zu be-

grüßen. Die Finanzverwaltung eröffnet dem steuerlichen 

Querverbund eine Zukunft. Auch die Verbände loben die 

sachgerechte Art und Weise, eine klimafreundliche Weiter-

entwicklung des steuerlichen Querverbundes mit Bädern zu 

ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, welche Konkretisierun-

gen noch Eingang finden werden. 
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